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Verlängerung der Testungen in der Kindertagesbetreuung, Bereitstellung von 

Tests für zusätzliche Testungen in der Schnupfensaison 2023  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit Schreiben vom 08. September 2022 hatte ich Sie darüber informiert, dass der Mi-

nisterrat in Hinblick auf den Herbst und Winter 2022 beschlossen hatte, für Kinder und 

Beschäftigte in Kinderkrippen, Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege zur 

„Schnupfensaison“ jeweils vier Antigentests für die Selbstanwendung bereitzustellen, 

mit denen bei Bedarf erforderliche Testungen außerhalb der jeweiligen Einrichtung 

durchgeführt werden können. Nunmehr teile ich Ihnen mit, dass der Ministerrat die Ver-

längerung dieser Maßnahme auch für die weitere „Schnupfensaison“ bis zum 05. April 

2023 beschlossen hat. 

 

Deshalb sind allen Kindern und Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen und in 

der Kindertagespflege nach Weihnachten nochmals jeweils vier Antigentests pro Person 

zur häuslichen Selbstanwendung zur Verfügung zu stellen. Selbstbeschaffungen durch 
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die Kommunen sowie die Durchführung von PCR-Pooltests erfolgen in diesem Zusam-

menhang nicht. Die erforderlichen Tests sind wie bisher vorrangig aus noch vorhande-

nen Beständen der Kommunen bzw. der jeweiligen Einrichtungen zu entnehmen.  

 

Gerade in der „Schnupfensaison“ bleibt ein umsichtiges und verantwortliches Handeln 

bezogen auf die Pandemiesituation weiterhin wichtig. Noch einmal frohe und gesegnete 

Weihnachtstage sowie alles Gute für 2023.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Volker Schebesta MdL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


